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An die 
Wirtschaftskammer Österreich 
Abteilung Umwelt- und Energiepolitik 
Wiedner Hauptstraße 63 
1045 Wien 
 
 
 Name/Durchwahl: Mag. Bogner 
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-30.572/0005-I/7/2015 
 Bei Antwort bitte GZ anführen. 
 
 
Gewerbliche Betriebsanlagen 
Gefährdung von Bauunternehmen durch überschießende  
Interpretation der GewO 1994 
 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Schwarzer! 

 

Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft teilt unter Bezug-

nahme auf die Besprechung vom 9. Juli 2015 mit, dass aus gewerberechtlicher Sicht 

zur rechtlichen Abgrenzung zwischen "Baustellen" und "gewerblichen Betriebsanlagen 

von folgenden Grundsätzen auszugehen ist, über die das Amt der Kärntner Landesre-

gierung bereits in einer Mitteilung des BMWFW vom 26. Februar 2014 informiert wor-

den ist und die somit insbesondere bei den Kärntner Bezirksverwaltungsbehörden 

spezifisch bekannt sein sollten: 

 

Wenn auch grundsätzlich der Begriff der "Baustelle" bzw. der "Baustelleneinrichtung" 

in der Gewerbeordnung 1994 nicht definiert wird (auch § 84j GewO 1994 setzt das 

Verständnis des Begriffs der "Baustelle" voraus und erläutert es nicht näher), so ist es 

dennoch im Zusammenhang mit der - betriebsanlagenrechtlichen - Frage von Interes-

se, wie im gewerblichen Betriebsanlagenrecht "Baustellen" verstanden werden. 

 

Wesentlich ist, dass "Baustellen" bzw. "Baustelleneinrichtungen" nicht als solche ei-

nem betriebsanlagenrechtlichen Spezialregime unterliegen; Bautätigkeiten sind ge-

werbliche Tätigkeiten wie jede andere und werden bei der Frage, ob eine gewerbliche 

Betriebsanlage vorliegt oder nicht, nach keinem gesonderten Maßstab behandelt. Es 

kommt vielmehr - wie bei jeder anderen Betriebsanlage - darauf an, ob es sich um 
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eine örtlich gebundene Einrichtung handelt, die einer gewer blichen Tätigkeit regelmä-

ßig zu dienen bestimmt ist. Es trifft allerdings zu, dass sich die Rechtssprache bzw. die 

Judikatur darauf verständigt hat, von "Baustellen" bzw. "Baustelleneinrichtungen" nur 

dann zu sprechen, wenn damit Einrichtungen gemeint sind, die als nicht örtlich ge-

bundene Einrichtung und nicht regelmäßig anzusehen sind. Es kommt aber nicht auf 

eine Selbstzuschreibung des Unternehmers als "Baustelle" an und auch nicht darauf, 

ob eine Einrichtung per se irgendwie im Zusammenhang mit baugewerblichen Tätig-

keiten steht oder diesen dient. 

 

Die Literatur und die Judikatur haben zu "Baustellen" bzw. "Baustelleneinrichtungen" 

festgehalten, dass es sich dabei um keine örtlich gebundenen Einrichtungen handelt 

und auch das Merkmal der Regelmäßigkeit nicht zutrifft. Allerdings wurden dazu auch 

gewisse Parameter entwickelt, die erfüllt sein müssen, damit eine "Baustelle" bzw. 

eine "Baustelleneinrichtung" in diesem (betriebsanlagenrechtlich) verstandenen Sinn - 

also keine örtlich gebundene Einrichtung und keine Regelmäßigkeit - vorliegt, so etwa: 

 Baumaschine aufgestellt im Zusammenhang mit einer konkreten und sohin auf 
bestimmten Zeit beschränkten Bauführung -> "Baustelleneinrichtung", keine 
örtlich gebundene Einrichtung und keine Regelmäßigkeit (Gruber/Paliege-
Barfuß, GewO7, Anm. 7 zu § 74, mwN) 

 Für eine bestimmte Baustelle errichtete Baustelleneinrichtung (zB. Mischanlage) 
-> "Baustelleneinrichtung", keine örtlich gebundene Einrichtung und keine Re-
gelmäßigkeit (Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO3, RZ 6 zu § 74, mwN) 

 Für von vornherein nicht bestimmte Anzahl von Bauführungen aufgestellte 
Baumaschine -> keine "Baustelleneinrichtung", örtlich gebundene Einrichtung 
und Regelmäßigkeit (Gruber/Paliege-Barfuß, GewO7, aaO) 

 Für verschiedene andere Baustellen aufgestellte Betonmischanlage -> keine 
"Baustelleneinrichtung", örtlich gebundene Einrichtung und Regelmäßigkeit 
(Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO3, aaO) 

 In Verbindung mit einer Baustelle zeitlich befristet aufgestellte Mischanlage, 
aber nicht ausschließlich für die Zwecke dieses Bauvorhabens bestimmt, son-
dern Abgabe des Betons auch an andere Abnehmer -> keine "Baustelleneinrich-
tung", örtlich gebundene Einrichtung und Regelmäßigkeit (Grab-
ler/Stolzlechner/Wendl, GewO3, aaO) 

 Ein Lagerplatz für Schotter und Baumaterialien, der nicht von vornherein auf 
eine bestimmte konkrete Bauführung abstellt; mehreren unterschiedlichen Bau-
stellen nacheinander dient; in Zeiten ohne Bauführungen besteht; Auflassen 
nach Beendigung der derzeit aktuellen Baustelle ist ungewiss -> keine "Baustel-
leneinrichtung", örtlich gebundene Einrichtung und Regelmäßigkeit (Grab-
ler/Stolzlechner/Wendl, GewO3, aaO)  

 

Steht eine Lagerung im ausschließlichen Zusammenhang mit einer konkreten Baufüh-

rung und hört mit dem Abschluss dieser einen Bauführung wieder auf, dann kann die-

se Lagerung als Baustelleneinrichtung angesehen werden und wäre gemäß § 84 Ge-
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wO 1994 zu behandeln, nicht aber als gewerbliche Betriebsanlage. Steht eine Lage-

rung im Zusammenhang mit mehr als einer konkreten Bauführung, dann liegt keine 

Baustelleneinrichtung vor, und es wäre diese Lagerung als gewerbliche Betriebsanlage 

zu behandeln, nicht aber als gewerbliche Arbeit außerhalb der Betriebsanlage gemäß 

§ 84 GewO 1994; in solchen Fällen spielt es auch keine Rolle, ob diese Lagerung auf 

weit(er)en Blick irgendwie temporär sein wird. 

 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Lagerung nach ho. Ansicht 

keinen dualen Charakter haben kann. Es kann daher nicht gleichzeitig eine gewerbli-

che Betriebsanlage (§ 74 Abs. 1 GewO 1994) vorliegen und auch die Bestimmung für 

Arbeiten außerhalb der Betriebsanlage (§ 84 GewO 1994) anwendbar sein. Für ge-

werbliche Betriebsanlagen können keine Vorkehrungen gemäß § 84 GewO 1994 vor-

geschrieben werden; und für gewerbliche Arbeiten außerhalb der Betriebsanlage kann 

keine gewerbliche Betriebsanlagengenehmigung erteilt werden. 

 

Im Sinne dieser Grundsätze ist es auch richtig, die gewerberechtliche Abgrenzung all-

gemeiner formuliert, wie bereits im Februar 2015 akkordiert, so zu beschreiben: 

 

Baustellen sind im Sinne des§ 84r Abs. 4 GewO 1994 zeitlich begrenzte oder ortsver-

änderliche Ausführungsstätten, an denen Hoch- und Tiefbauarbeiten durchgeführt 

werden. Sie unterliegen der Bestimmung des § 84 GewO 1994 und sind keine Be-

triebsanlagen im Sinne des § 74 Abs. 1 GewO 1994. 

 

Werden auf einer Baustelle Abfälle ausgehoben, sortiert, gelagert und aufbereitet, 

wird dadurch nicht die Rechtsnatur einer gewerblichen Betriebsanlage begründet. 

Gleiches gilt, wenn baustellenbezogene Abfälle von mehreren Baustellen zu einer Bau-

stelle verbracht, dort gelagert und aufbereitet werden, um sie an dieser Baustelle zu 

verwenden. 

 

Eine Baustelleneinrichtung ist solange nicht als zu einem Betrieb "für längere Zeit" 

gehörig und damit als "örtlich gebundene Einrichtung" anzusehen, als sie im Zusam-

menhang mit einer konkreten und sohin auf eine bestimmte Zeit beschränkte Baufüh-

rung aufgestellt wird und somit nach Beendigung der Bauarbeiten wieder beseitigt 

wird (vgl. dazu Erkenntnis des VwGH vom 28.10.1997, Zl. 97 /04/0104). 
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Werden somit nach Fertigstellen der Bauführung die Zwischenlager- und Aufberei-

tungseinrichtungen sowie allfällige Mehrmengen von Baustoffen wieder entfernt, liegt 

eine gewerbliche Betriebsanlage nicht vor. ln diesem Rahmen können somit anlagen-

rechtliche Genehmigungspflichten der GewO 1994 nicht zum Tragen kommen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Wien, am 16.07.2015 
Für den Bundesminister: 
Mag.Dr.iur. Matthias Tschirf 
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